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Erneuerung der Polizeigesetzgebung des Bundes; Bundesgesetz über die polizeili-
chen Aufgaben des Bundes (PolAG)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Regierungsrat des Kantons Bern dankt Ihnen für die ihm gebotene Möglichkeit, sich
zum Vorentwurf eines Bundesgesetzes über die polizeilichen Aufgaben des Bundes
(Polizeiaufgabengesetz, PolAG) äussern zu können. Zum Entwurf ist aus Sicht des Kantons
Bern Folgendes zu bemerken.

Allgemeine Bemerkung

Wir begrüssen mit der Schaffung des Bundesgesetzes über die polizeilichen Aufgaben des
Bundes (PolAG) die Zusammenfassung der allgemeinen Polizeiaufgaben des Bundes in
einem einzigen Erlass.

Feststellungen zu den einzelnen Artikeln

• Ad Art. 2 lit a: Sicherheitspolizeiliche Massnahmen sind grundsätzlich Sache der Kan-
tone. Es wäre präzisieren, dass die in Art. 2 erwähnten Massnahmen einzig diejenigen
sind, die im Zuständigkeitsbereich der Bundesbehörden sind.

• Ad Art. 4: In einem Briefwechsel vom 8. September 2008 zwischen dem Direktor der
fedpol und dem Kommandanten der Kantonspolizei Basel-Stadt erkennt man unter-
schiedliche Interpretationsmöglichkeiten in Zusammenhang mit dem Bundesgesetz über
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die Anwendung von Zwang (ZAG) beim Schutz von völkerrechtlich geschützten Perso-
nen durch die Kantone. Da die Ausführungen der Botschaft des ZAG diesbezüglich
nicht klar sind und die Formulierung des Art. 4 „fedpol sorgt in Zusammenarbeit mit den
kantonalen Behörden für den Schutz...", beantragen wir eine Ergänzung des Art. 4, der
präzisiert, dass der Schutz von Personen und Gebäuden, für die der Bund völkerrecht-
liche Schutzpflichten erfüllen muss, innerstaatlich primär in die Zuständigkeit der Kan-
tone fällt.

• Ad Art. 14 ff.: Informanten sollten unseres Erachtens nicht erwähnt werden. Nach
unserem Verständnis ist keine Regelung notwendig.

• Ad Ar-t. 14: Die Zusicherung, die Identität nicht preiszugeben, genügt unter Umständen
nicht, um Vertrauenspersonen zu schützen. Es muss allenfalls der Einsatz als Ganzes
geheim gehalten werden können, wenn dies für den Schutz erforderlich ist.

• Ad Art. 16 Abs. 3: Wer hat Akteneinsicht? Es scheint uns heikel, auf die Pflicht zur
Aktenführung auch noch speziell aufmerksann zu machen. Dies könnte zu entspre-
chenden Bedürfnissen führen.

• Ad Art. 17 Abs. 2: Die Zahlung von Prännien für besonders wertvolle Hinweise ist abzu-
lehnen. Sie könnte dazu führen, dass in den Kantonen von Seiten möglicher Ver-
trauenspersonen entsprechende Wünsche geltend gemacht werden bzw. eine Ab-
wanderung zum Bund oder zu analogen Verhältnissen aufweisenden Kantone erfolgen
könnte. Zu befürworten ist hingegen eine Spesenentschädigung.

• Ad Art. 22 Abs. 2: Genügt die Ermächtigung zur Urkundenabänderung? Wie ist es mit
Anpassungen in Datenbanken des Bundes oder der Kantone? Wie ist es mit kantonalen
Dokumenten, welche angepasst werden müssen?

Ad Art. 24: Müsste es nicht eher heissen: "... bei weichen der begründete Verdacht
besteht, dass sie im Zusamrnenhang mit einer Sportveranstaltung in der Schweiz die
öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden könnten'?

• Ad Art. 25 Abs. 1 lit a: Weshalb wird nur vom Rayonverbot gesprochen und nicht auch
von den anderen Massnahmen, namentlich der Meldeauflage oder dem Gewahrsarn?

• Ad Art. 31: Die Regelung erscheint unnötig. Einerseits ergibt sich diese Kompetenz
ohne weiteres aus dem Grundauftrag der Polizei. Andererseits sehen wir Aufgaben-
abgrenzungsprobleme zu kantonalen Polizeien.

• Ad Art. 52 Abs. 2 lit a: Aus der Bestimmung geht nicht hervor, wann ein solcher
Bagatellfall vorliegt. Wir beantragen diesbezüglich eine Ergänzung des Vortrags.

• Ad Art. 65: Es ist uns nicht klar, wieso Art. 65 nicht in Art. 41 integriert wird?

• Ad Art. 88: Die Einführung des Nationalen Polizeiindexes, wegen der originären Zustän-
digkeit im polizeilichen Bereich, lässt die Kantone frei (Abs 8) sich am Projekt zu betei-
ligen. Das heisst, dass die unterschiedlichen Kantone dieSen Informationsaustausch
jeder für sich in einem formellen Gesetz vorsehen muss. Es wäre nützlich, im Art. 88
PolAG eine formelle Rechtsgrundlage vorZusehen, wo Kantone sich abstützen könnten
(ähnlich wie Art. 58 Abs. 4 PolAG).

• Ad Art. 91 ff: Bestimmungen zu Sicherheitsunternehmungen sind mit dem in Entstehung
begriffenen Konkordat über private Sicherheitsleistungen abzugleichen; Dies gilt insbe-
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sondere für die Befugnisse. Art. 97 geht hier, unseren Einschätzungen nach, zu weit.
Man sollte nicht polizeiliche Aufgaben an Privatsicherheitsfirrnen delegieren. Zudem
fehlen Strafbestimmungen bei Verletzungen der Voraussetzungen des Art. 95 PolAG.

• Die Durchführung von Observationen bringt in der Praxis regelmässige Verletzungen
von Strassenverkehrsregeln (Geschwindigkeitsübertretungen) mit sich - auch im Be-
reich des Art. 90 Abs. 2 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG). Diese Verletzungen sind
für eine erfolgreiche Observation unabdingbar. Seit der Teilrevision des Strafgesetz-
buches (StGB), namentlich des Art. 14 des neuen StGB, begegnet man einer gewissen
Verunsicherung bei den schweizerischen Observationseinheiten. Ein Richter aus dem
Kanton Neuenburg hat einen Mitarbeiter einer Observationsgruppe verurteilt, weil er
eine Geschwindigkeitsübertretung im Bereich des Art. 90 Abs. 2 SVG begangen hat und
weil keine ganz ausserordentlichen Umstände vorhanden waren. lm Kanton Freiburg
läuft zur Zeit ein Verfahren für die gleichen Gründe. Die Zunahme der Radaranlagen auf
unseren Strassen verschärft diese Situation. Aus diesen Gründen möchte der
Regierungsrat des Kantons Bern bei dieser Gelegenheit anregen, dieses Problem einer
gesamtschweizerischen Lösung zuzuführen.

Wir ersuchen Sie höflich, unsere Anträge und Bemerkungen bei der Weiterbearbeitung der
Gesetzesvorlage gebührend zu würdigen und zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüssen

lm Namen des Regierungsrates

Der Präsident:

Der Vize aat schre er:
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